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& SACHVERHALT
Politikerin P ist Mitglied des nordrhein-westfälischen Landtags und gehört dort der S-
Fraktion an. Aus der Opposition kritisiert sie engagiert die Politik der C-Fraktion, die die
absolute Mehrheit im Landtag innehat und auch den Ministerpräsidenten des Landes NRW
stellt. Bereits mehrfach hatte P diesen in ihren leidenschaftlichen parlamentarischen Reden
angegangen und sogar schon öffentlich zum Sturz des Ministerpräsidenten aufgefordert.
Aufgrund ihrer polarisierenden Art ist die P allerdings – auch in der S-Fraktion – nicht
unumstritten.

Privat posiert P zu dieser Zeit als Model für die Fotoserie eines Society-Magazins. Dieses
veröffentlichte die Bilder ohne vorherige Einholung der Druckfreigabe durch die P. Angesichts
der weiten Verbreitung der Fotos, die mancher Betrachter als provokativ und zu aufreizend
empfand, entbrannte eine gesellschaftliche Debatte darüber, ob eine solche Darstellung der
Seriosität von Politikern schade. K, ein bekannter Kolumnist des populärsten deutschen
Boulevardmediums, bringt seine Entrüstung über die aus seiner Sicht pornografisch anmuten-
den Bilder in seiner Kolumne zum Ausdruck. Darin bezeichnet er die P polemisch unter
anderem als „durchgeknallte Frau“, die höchst frustriert sei und aufgrund ihrer durcheinander
geratenen Hormone ihr Intimleben, Feminismus und Vernunft nicht mehr auseinanderhalten
könne.

Die P ist ob dieser ehrverletzenden Aussage entsetzt und will sich diese nicht gefallen lassen.
Sie fordert daher den K auf zivilrechtlichem Klageweg dazu auf, derartige Aussagen zum
Schutz ihrer Persönlichkeit unverzüglich zu unterlassen. Nachdem ihre Klage letztinstanzlich
vom Oberlandesgericht abgewiesen wurde, fragt sich die P, ob die Erhebung einer Verfas-
sungsbeschwerde Erfolg haben würde.

& LÖSUNG
Die Verfassungsbeschwerde der P hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

I. Zuständigkeit des BVerfG
Gemäß Art. 93 I Nr. 4 a GG, §§ 13 Nr. 8 a, 90 ff. BVerfGG ist das Bundesverfassungsgericht
für die Verfassungsbeschwerde zuständig.

II. Antragsberechtigung/Prozessfähigkeit
Die P müsste zunächst antragsberechtigt sowie prozessfähig sein. Gemäß Art. 93 I Nr. 4 a
GG, § 90 I BVerfGG ist „Jedermann" beschwerdefähig. Erfasst sind alle potenziellen Grund-
rechtsträger. Hierzu zählen sowohl natürliche als auch juristische Personen, soweit die Grund-
rechte ihrem Wesen nach auf sie anwendbar sind (Art. 19 III GG). Bei Politikerin P handelt es
sich um eine natürliche Person, sie ist somit „Jedermann” iSd Gesetzes und damit beteiligten-
fähig.

An der Prozessfähigkeit, die sich analog zum BGB bemisst, bestehen keine Zweifel.

III. Beschwerdegegenstand
Tauglicher Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde kann gemäß Art. 93 I Nr. 4 a GG jede
Maßnahme der öffentlichen Gewalt sein. In Betracht kommen hoheitliche Maßnahmen aller
drei Staatsgewalten (Legislative, Exekutive, Judikative). Die P richtet sich mit ihrer Verfas-
sungsbeschwerde gegen das letztinstanzliche Zivilurteil, mit dem ihre Unterlassungsklage
abgewiesen wurde. Dieses stellt somit den Beschwerdegegenstand dar.

* Der Verfasser ist Doktorand an der Europa-Universität Viadrina und Leiter mehrerer Arbeitsgemeinschaften an der Juristischen
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Die Klausur bereitet den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zu der Verfassungs-
beschwerde Az. 1 BvR 194/13 auf und wurde im Sommersemester 2014 als Probeklausur in den Arbeitsgemeinschaften des
Verfassers zur Vorlesung im Staatsrecht I (Grundrechte) angeboten.
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